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Vorbericht - Das Wichtigste in Kürze 

1. Ergebnis Rechnung 2025 

Gesamtübersicht Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen 

in CHF Rechnung Budget Abweichung 

Betrieblicher Aufwand -7’444’893.00  -7’592’925.00  148’032.00  -1.9% 

Betrieblicher Ertrag 7’203’259.57  7’270’475.00  -67’215.43  -0.9% 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -241’633.43  -322’450.00  80’816.57  -25.1% 

Finanzertrag bzw. Finanzaufwand 34’595.70  60’740.00  -26’144.30  -43.0% 

Ausserordentliches Ergebnis 0.00  0.00  0.00  0.0% 

Ergebnis 2 -207’037.73  -261’710.00  54’672.27  -20.89% 
 

in CHF Rechnung 2024 Budget 2025 Rechnung 2025 

Ertrags-/Aufwandüberschuss 526'450 -261'710 207'038 

Nettoinvestitionen -927'020 -1'378'000 -1’088'703 

Abschreibungen 583'824 710'225 565'773 

Steuerertrag/Finanzausgleich 5'210'168 5'298'310 5'098'264 
 

 

  



Gesamtübersicht Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen 

Rechnung 2024 

Erfolgsrechnung Investitionsrechnung 

Ertrag  CHF        8’050’648.92  Einnahmen CHF 417’501.25 

Aufwand  CHF         8’413’092.69  Ausgaben CHF 3’148’708.66 

Ertrags-/Aufwandüberschuss  CHF          -362’443.77  Nettoinvestitionen CHF -2’731’207.41 
   

  

Abschreibungen  CHF            772’937.30     

Ertrags-/Aufwandüberschuss  CHF          -362’443.77     

Cash Flow  CHF            410’493.53     
            

Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag  
- CHF 2'320'713.88 

 

2.  Kommentar 

Die Erfolgsrechnung 2025 der Gemeinde Auenstein (inkl. Spezialfinanzierungen) schliesst mit einem Aufwandüberschuss ab. Dem Rech-
nungsabschluss liegt ein tieferer Steuerertrag trotz Einsparungen und/oder Mehrertrag in der Erfolgsrechnung von rund CHF 89‘910 zu 
Grunde. Die allgemeinen Aufwände aus den Gemeindeaufgaben konnten um rund CHF 153’930 reduziert werden. Gleichzeitig sind Er-
tragsausfälle mit rund CHF 64'016 zu verbuchen. 

Die Einwohnergemeinde selbst ohne Spezialfinanzierungen schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 362'443.77 (Budget  
CHF –452'355) ab. Der Aufwandüberschuss wird vollumfänglich dem Eigenkapital belastet. 

 

  



Der Steuerertrag der natürlichen Personen liegt rund CHF 246'640 unter den Erwartungen. Die Abweichung ist auf die speziellen Ver-
fahren der Vorjahressteuern zurückzuführen, was zu einem Ertragsausfall führte, sowie auf Vermögenssteuern der Vorjahre. Die Budge-
tabweichungen bei den juristischen Personen (Mehrertrag von CHF 40'686), den Quellensteuern (Mehrertrag von CHF 27'375), den 
Nach- und Strafsteuern (Minderertrag von CHF 8'103), den Grundstückgewinnsteuern (Minderertrag von CHF 33'925) und den Erb-
schafts- und Schenkungssteuern (Mehrertrag von CHF  19'811) sind nicht planbar, da diese Budgetzahlen vom Kantonalen Steueramt 
festgelegt werden. Bei den juristischen Personen sind die Verzögerungen der Veranlagungen aus dem Vorjahr aufgeholt worden. Bei den 
Prognosen für das Jahr 2025 rechnete das Kantonale Steueramt mit einem leichten Rückgang des Steuereingangs. 

Die Gemeinde Auenstein hat im Jahr 2025 CHF 468'100 (Vorjahr CHF 510'000) in den Finanzausgleich überwiesen. 

Ertrag Gemeindesteuern 

in CHF Rechnung Budget Abweichung 

Natürliche Personen 5’103’360  5’350’000  -246’641  -4.6% 

Quellensteuern 87’375  60’000  27’375  45.6% 

Sondersteuern 172’043  199’320  -27’277  -13.7% 

Feuerwehrpflichtersatz 47’618  45’000  2’618  5.8% 

Abschreibungen -8’429  -26’000  17’571  -67.6% 

Total Natürliche Personen 5’401’966  5’628’320  -226’354  -4.0% 

Total Juristische Personen 200’686  160’000  40’686  25.4% 

Gesamttotal 5’602’653  5’788’320  -185’667  -3.2% 

 

Die langfristigen Fremdschulden betragen per Rechnungsabschluss 2025 CHF 2’500'000 (Vorjahr CHF 850'000). Diese Aufstockung 
wurde durch die laufenden Projekte (Grundwasserpumpwerk, Abwasserleitung ARA Langmatt, Strassensanierungen Hueb und In den 
Reben verursacht. Daraus resultierten Mehraufwendungen bei den Zinskosten. Engpässe bei den liquiden Mittel mussten im Jahr 2025 
mit kurzfristigen Krediten überbrückt werden. 

  



3. Eigenwirtschaftsbetriebe 

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben Wasserwerk und Abwasserbeseitigung resultieren aufgrund der Gebührenstruktur mit tieferen Ge-
bühren für unsere Bezüger generell Aufwandüberschüsse. Die beschlossenen Massnahmen zeigen sicher erst ab dem Jahr 2026. 

Beim Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk (Wasserversorgung) haben die Nachführung des Werkkatasters, vermehrte Wasserleitungs-
brüche, und die verzögerte Einführung der Verbrauchsgebühr zu Buche geschlagen. Es resultiert ein Aufwandüberschuss von 
CHF 15'877.78 (Budget CHF -56'805). Dieser Aufwandüberschuss verlangt einen Rückzug aus dem Eigenkapital bzw. dem Verpflich-
tungskonto. Die Nettoinvestitionsausgaben betragen CHF 1’398'506.02 und sind auf die Sanierungen „WL Unter dem Hard/Wilhof“, 
„Hueb“ und „Projektierung/Neubau neuer Filterbrunnen“ zurückzuführen. Der Saldo der Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegen-
über dem Wasserwerk beträgt per 31. Dezember 2025 neu CHF 2’369'180.76. Die Anschlussgebühren werden als passivierte Beiträge in 
der Bilanz geführt. 

Wasserwerk Rechnung 2024 Budget 2025 Rechnung 2025 

Betriebsertrag 228’722.20  282’030  290’797.35  

Betriebsaufwand 313’945.85  334’625  302’796.93  

Bruttogewinn/Verlust (-) -85’223.65  -52’595  -11’999.58  

Finanzergebnis -4’203.70  -4’210  -3’878.20  

Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss (-) -89’427.35  -56’805  -15’877.78  

Vorschuss (Schulden) (minus = Vermögen) 989’966.91  1’046’772  2’369’180.76  
 
 
  



Bei der Abwasserbeseitigung resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 136'092.26 (Budget CHF -122'135). Die Nettoinvestitionsaus-
gaben betragen CHF 243'998.85 und sind auf die Sanierungen „Hueb“, „Abwasserleitung ARA Wildegg“ sowie die Bearbeitung der „Ge-
nerellen Entwässerungsplanung GEP“ zurückzuführen. Der Saldo der Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber der Abwasser-
beseitigung beträgt per 31. Dezember 2025 neu CHF 2'270'165.79. Die Anschlussgebühren werden auch hier als passivierte Beiträge in 
der Bilanz geführt. 

Abwasserbeseitigung Rechnung 2024 Budget 2025 Rechnung 2025 

Betriebsertrag 276’508.20  282’880  293’402.15  

Betriebsaufwand 370’931.85  412’215  432’469.31  

Bruttogewinn/Verlust (-) -94’423.65  -129’335  -139’067.16  

Finanzergebnis 7’139.30  7’200  2’974.90  

Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss (-) -87’284.35  -122’135  -136’092.26  

Vorschuss (Schulden) (minus = Vermögen) -2’623’442.40  -2’745’577  2’270’165.79  
 

 

Die Abfallbewirtschaftung schliesst mit einem kleinen Aufwandüberschuss von CHF 3‘436.00 (Budget CHF -12'005) ab, welcher der 
Verpflichtung belastet wird. Der neue Saldo des Vorschusses gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt per 31. Dezember 2025 neu 
CHF 51'266.95. 

Abfallbewirtschaftung Rechnung 2024 Budget 2025 Rechnung 2025 

Betriebsertrag 183’113.50  189’700  185’112.85  

Betriebsaufwand 185’708.40  201’705  188’685.60  

Bruttogewinn/Verlust (-) -2’594.90  -12’005  -3’572.75  

Finanzergebnis 285.05  300  136.75  

Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss (-) -2’309.85  -11’705  -3’436.00  

Vorschuss (Schulden) (minus = Vermögen) -54’702.95  -42’998  -51’266.95  
 



4. Ausblick 

Mit dem vorliegenden Rechnungsabschluss für das letzte Amtsjahr der Periode 2022-2025 findet ein Wechsel in der Verantwortung 
statt. Sowohl die Ressortleitung wie auch die Finanzverwaltung wird 2026 neu aufgestellt. Die finanzielle Situation ist solide. Auf den 
ersten Blick zeigt sich, dass die Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von etwas mehr wie 360'000 abschliesst. Auf den zweiten 
Blick zeigt sich aber schnell, dass das Resultat 90'000 Franken besser ausfällt als budgetiert. Dies ist besonders erfreulich, wenn die 
Tatsache, dass die schwer abschätzbaren Steuererträge der natürlichen Personen (der grösste Einnahmeposten der Gemeinde Auen-
stein) doch rund 250'000 schlechter ausgefallen sind, wie vorhergesagt, berücksichtigt wird. Das zeugt einmal mehr, wie wichtig die 
konsequente Aufgaben- und Ausgabenkontrolle ist, und dass dies nur dank der Mithilfe aller Beteiligten erreicht werden kann. Wie be-
reits vor einem Jahr an dieser Stelle vermerkt, ist der kooperative Umgang im Umgang mit den Finanzen enorm wichtig. Budgetpositio-
nen sind als solche zu verstehen. Diese basieren auf einer Annahme der Zukunft. Es sollen keine Beträge ausgenutzt werden, nur weil 
diese im Budget drin sind. Wenn die Beteiligten die Gewähr haben bei Bedarf Ausgaben in einem Folgejahr (wieder) budgetieren zu kön-
nen/dürfen, wenn diese wirklich notwendig sind, führt dies zu einem effektiveren Einsatz der nur beschränkt vorhandenen finanziellen 
Mittel der Gemeinschaft. Dabei kommt der Finanzkommission eine besondere Aufgabe zu, indem diese unabhängig die Rechnung prüft 
und dem Gemeinderat als Sparringspartner zur Seite steht und unterstützt. Diese Zusammenarbeit funktioniert in Auenstein schon über 
viele Jahre sehr gut. 

Aktuell befindet sich die Gemeinde in einem Ausgabehoch. Kantonsstrassenprojekte, Werkleitungs- und Strassensanierungen, Schul-
hausausbauten oder – Sanierungen, Grundwasserfassung, Verbindungsleitungen zu Nachbargemeinden und vieles mehr. Viele dieser 
Investitionen müssen getätigt werden, um einerseits die Infrastruktur und Versorgung langfristig sicherstellen zu können und anderer-
seits den Bedarf abdecken zu können. Oder aber unsere Gemeinde wird durch Projekte Dritter mitgezogen und nur die gleichzeitige Rea-
lisierung der eigenen Projekte erlaubt Synergiepotentiale zu nutzen. Viele Gemeinden haben es verpasst die Investitionen rechtzeitig 
und nachhaltig auszulösen. Eine geschickt gewählte Sanierung ist in der Endabrechnung günstiger als ein Totalersatz. Das führt aber 
auch dazu, dass die Investitionen über den Möglichkeiten im laufenden Jahr liegen. Wichtig ist eine langfristige Betrachtungsweise und 
dass nach einem solchen Hoch wieder eine Phase der Konsolidierung folgen muss. Dazu ist der Gemeinderat angehalten und er zeigt die 
Vorhaben in seinem Finanzplan langfristig auf. 

 





Gemeinde Auenstein

Geldflussrechnung 2025 2024

CHF CHF
Bezeichnung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) -362’443.77 347’727.85
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen 909’099.30 936’202.55
Abtragung Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen 300.00 -210.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-) -163’833.30 -142’958.25
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve 0.00 0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV 0.00 0.00
Aufwertung VV (-) 0.00 0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen 129’015.61 -1’588’549.24
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen 17’488.45 66’910.14
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten 0.00 0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten 81’185.23 1’153’415.81
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen 82’344.90 -63’354.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen -21’934.05 47’731.15
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen -26’000.00 0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital 0.00 0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 0.00 0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen 0.00 0.00

Geldfluss aus operativer Tätigkeit 645’222.37 756’916.01

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) 384’949.50 148’644.75
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) -2’970’950.36 -1’752’648.05
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV 25’000.00 25’000.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV 0.00 0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -2’561’000.86 -1’579’003.30

Verkauf (+) von Sachanlagen FV 0.00 0.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV -9’944.00 0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten -26’258.95 49’925.14
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV 0.00 0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV 0.00 0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -36’202.95 49’925.14

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -2’597’203.81 -1’529’078.16

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten 0.00 0.00
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten 2’000’000.00 0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten -350’000.00 -250’000.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 69’697.05 -196’283.30
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 0.00 0.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 1’719’697.05 -446’283.30

Total Geldfluss -232’284.39 -1’218’445.45

Bestand Flüssige Mittel 1.1. 849’303.30 2’067’748.75

Bestand Flüssige Mittel 31.12. 617’018.91 849’303.30

Kontrollrechnung Differenz Geldfluss 0.00 0.00























Bemerkungen und Erläuterungen zu einzelnen Positionen 

a) Allgemeines 

Die Erfolgsrechnung 2025 der Gemeinde Auenstein (inkl. Spezialfinanzierungen) schliesst mit einem Aufwandüberschuss ab. Dem 
Rechnungsabschluss liegt ein tieferer Steuerertrag trotz Einsparungen und/oder Mehrertrag in der Erfolgsrechnung von rund 
CHF 89‘910 zu Grunde. Die allgemeinen Aufwände aus den Gemeindeaufgaben konnten um rund CHF 153’930 reduziert werden. Gleich-
zeitig sind Ertragsausfälle mit rund CHF 64'016 zu verbuchen. 
 
Die Einwohnergemeinde selbst ohne Spezialfinanzierungen schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 207'037.73 (Budget CHF –
261'710) ab. Der Aufwandüberschuss wird vollumfänglich dem Eigenkapital belastet. 
 

b) Steuerertrag 2025 

Im Detail präsentiert sich der Steuerabschluss 2025 wie folgt: 

Steuerart Rechnung 2025 Budget 2025 Differenz Rechnung 2024 Rechnung 2023 

Steuerfuss 93%     93% 93% 

Einkommens- und Vermögenssteuern 5’103’359.50 5’350’000 -246’640.50 5’342’338.80 5’191’768.75 

Quellensteuern 87’375.25 60’000 27’375.25 55’783.95 61’374.50 

Aktiensteuern 200’686.40 160’000 40’686.40 169’112.95 184’810.90 

Abgeschriebene Steuern -8’429.35 -26’000 17’570.65 194’797.71 -234’126.32 

Nach- und Strafsteuern 1’896.40 10’000 -8’103.60 5’913.05 3’779.90 

Grundstückgewinnsteuern 116’075.00 150’000 -33’925.00 123’031.50 223’622.00 

Erbschafts- und Schenkungssteuern 39’811.35 20’000 19’811.35 7’457.55 27’113.40 

Hundesteuern 17’160.00 16’560 600.00 16’080.00 16’920.00 

Ertragsanteil Kanton Hundesteuern -2’900.00 2’760 -5’660.00 -2’760.00 -2’750.00 

Feuerwehrpflichtersatz 47’618.30 45’000 2’618.30 46’850.90 45’782.00 

Total Steuereinnahmen 5’602’652.85 5’788’320 -185’667.15 5’958’606.41 5’518’295.13 

 



 

Der Steuerertrag der natürlichen Personen liegt rund CHF 246'640 unter den Erwartungen. Die Abweichung ist auf die speziellen Ver-
fahren der Vorjahressteuern zurückzuführen, was zu einem Ertragsausfall führte, sowie auf Vermögenssteuern der Vorjahre. Die Budge-
tabweichungen bei den juristischen Personen (Mehrertrag von CHF 40'686), den Quellensteuern (Mehrertrag von CHF 27'375), den 
Nach- und Strafsteuern (Minderertrag von CHF 8'103), den Grundstückgewinnsteuern (Minderertrag von CHF 33'925) und den Erb-
schafts- und Schenkungssteuern (Mehrertrag von CHF  19'811) sind nicht planbar, da diese Budgetzahlen vom Kantonalen Steueramt 
festgelegt werden. Bei den juristischen Personen sind die Verzögerungen der Veranlagungen aus dem Vorjahr aufgeholt worden. Bei den 
Prognosen für das Jahr 2025 rechnete das Kantonale Steueramt mit einem leichten Rückgang des Steuereingangs. 
 

c) Erfolgsrechnung 

0 Allgemeine Verwaltung 

0110.3132.00 Die Kosten für die Zwischenprüfung der BDO AG wurde irrtümlich im falschen Jahr gebucht. 

0120.3000.00 Die Entschädigungen für zusätzl. Aufwendungen im Zusammenhang mit der gemeinderätlichen Tätigkeit sind höher 
ausgefallen als geplant. 

0120.3099.00 Der geplante Ausflug nach Deutschland konnte nicht durchgeführt werden.  

0120.3132.00 Die externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Verkehrsberuhigung und der Arbeitssicherheit führten zu 
Einsparungen. 

0210.3099.00 Die Personalrekrutierung hat sich äussert schwierig gezeigt (Fachkräftemangel). 

0210.3130.02 Die Inkassokosten sind zurückgegangen. 

0210.4210.00 Die Erträge aus den Rückerstattungen der Betreibungskosten sind ebenfalls zurückgegangen. 

0210.4270.00 Der Anteil aus den vom Kantonalen Steueramt verhängten Bussen bewegt sich im Rahmen des Budgets. 

0210.4612.03 Die Bezugsentschädigungen der Kirchen richtet sich nach dem Steuerertrag. 

0220.3113.00 Für die Auszubildenden mussten neue Laptops beschafft werden. 

0220.3130.00 Nichtgeplante Kosten für Verwaltungssoftware sowie die Kosten für die SBB-Tageskarten haben diese Mehraufwen-
dungen verursacht. 

0220.3132.01 Diverse rechtsverbindliche Expertisen zu Bauprojekten haben zu Mehraufwendungen geführt. 



0220.3132.02 Die Prüfung der Baugesuche war mit Mehraufwand verbunden. 

0220.4210.01 Die rege Bautätigkeit führt zu einem Mehrertrag bei den Baubewilligungsgebühren. 

0220.4250.00 Die SBB-Tageskarten werden rege benutzt, was zu einem Mehrertrag führt. 

0290.3120.00 Obwohl die hohen Strompreise ins Gewicht fielen, konnten die Mehrkosten durch den Einkauf von weniger Heizmate-
rial (Pellets) für das Gemeindehaus kompensiert werden. 

0290.3144.00 Der allgemeine Unterhalt konnte günstiger abgeschlossen werden.  

0290.4260.00 Die Erträge aus der Solaranlage des Gemeindehauses wird neu im Konto 0220.4479.00 gebucht. 

0290.4479.00 Siehe Bemerkungen im Konto 0220.4260.00. 

 

1 Öffentliche Sicherheit 

1110.3612.00 Der Kostenanteil der Regionalpolizei wurde mit CHF 25.00 pro Einwohner (1’746) berechnet. 

1400.3132.00 Der Kostenanteil des Betreibungsamtes ist über zwei Jahre verbucht. 

1400.3158.00 Geplante Software-Ergänzungen mussten verschoben werden. 

1400.4210.02 Es konnten vier Einbürgerungen in Rechnung gestellt werden. 

1500.3612.00 Der Betriebskostenanteil wird anhand der Einwohnerzahl berechnet und liegt im Rahmen des Budgets. 

1500.4200.00 Siehe Erläuterung unter b) Steuerertrag und die ausführlichen Bemerkungen im Vorbericht. 

 

2 Bildung 

2110.3631.00 Der Besoldungsanteil an den Kanton fiel auf Grund der Pensen höher aus. 

2120.3612.00 Die aufgelaufenen Kosten im Schulsozialdienst zeigen die Notwendigkeit der Aufwendungen. 

2120.3631.00 Der Besoldungsanteil an den Kanton liegt im Rahmen des Budgets. 

2130.3612.00 Der Kostenbeitrag an die Schulgelder der Kreisschule Schenkenbergertal ist tiefer ausgefallen als geplant. 

2130.3631.00 Der Besoldungsanteil an den Kanton ist aufgrund der Pensen höher ausgefallen. 

2130.3632.00 Der Besoldungsanteil an die Kreisschule fiel auf Grund der Pensen (SV) höher aus. 



2140.3612.00 Der Beitrag der Kostenbeteiligung an die Musikschule Schinznach hat wieder stark zugenommen. 

2170.3144.00 Verschiedene Reparaturen am Gebäude und den Einrichtungen führten zu ungeplanten Mehraufwendungen. 

2170.4260.00 Die Rückerstattung von Ausbildungskosten haben zu einem Mehrertrag geführt. 

2190.3130.00 Es konnte auf externe Unterstützung im Schulbetrieb verzichtet werden. 

2190.3151.00 Nach der Migration der Telefonanlage in der Schule, mussten neue Lizenzen gelöst werden. 

2200.3614.00 Verschiedene Zuweisungen sind abgelaufen und haben zu Einsparungen geführt im Sonderschulbereich. 

2300.36XX.00 Die Beiträge an die ausserkantonalen und kantonalen Berufsbildungen sind wesentlich angestiegen. 

 

3 Kultur, Sport und Freizeit 

3290.4260.01 Der Detektiv-Trail führt zu Mehrerträgen bei den kulturellen Veranstaltungen. 

3410.3120.00 Die gestiegenen Strompreise haben zu Mehraufwendungen bei der Sportplatzbeleuchtung geführt. 

3411.3010.00 Eine Pensenerhöhung sowie ein Ausfall mit Aushilfeanstellung verursachten Mehraufwendungen. 

3411.3010.02 Die Neuorganisation des Schulschwimmens hat zu verschiedenen Einsparungen geführt. 

3411.3111.00 Eine Ergänzung der SOS-Wandsäule (Notruf) war mit Mehraufwendungen verbunden. 

3411.3120.00 Die gestiegenen Strompreise machen sich auch bei den Pumpkosten im Schwimmbad bemerkbar. 

3411.4260.00 Aufgrund des Arbeitsausfalls konnten Krankentaggelder geltend gemacht werden. 

 

4 Gesundheit 

4120.3631.00  Die Aufwendungen für die Pflege (stationär und ambulant) sind 2025 im Rahmen geblieben. 

4210.3636.01  Die Nachbelastung aus dem Vorjahr der Spitex wurden im Jahr 2025 verrechnet. 

 

5 Soziale Wohlfahrt 

5350.3171.00 Die demografische Entwicklung in der Bevölkerung führt zu Mehraufwendungen bei den Seniorenausfahrten. 

5430.3637.00 Eine Neubeurteilung hat zu einem Minderaufwand der Alimentenbevorschussung geführt. 

5430.4260.00 Die Neubeurteilung eines Falles hat zu einer Rückerstattung geführt. 



5450.363X.XX Ausserordentliche Familienberatungen und die Möglichkeit der Mitfinanzierung der Betreuung durch die Gemeinde 
werden bei der Kinderbetreuung genutzt. 

5720.3637.00 Neue Fälle von Materieller Hilfe verursachen eine Kostensteigerung. 

5720.4260.00  Die Überführung eines alten Falles in die Invalidenversicherung hat zu Rückerstattungen der Kosten für die Materielle 
Hilfe geführt. 

5730.XXXX.XX Die ausserordentliche Situation im Asylwesen und Flüchtlingsbereich schlägt sich weiterhin zu Buche. 

5790.3637.00 Aufgrund der Auflösung der Rechnungsabgrenzung für die Verlustscheinfinanzierung der Krankenkassenausstände 
resultiert ein Gewinn. 

 

6 Verkehr 

6130.3631.00 Der Kanton hat für laufende Projekte keine Rechnung gestellt. 

6150.3090.00 Verschiedene Beiträge im Zusammenhang mit der Lehrlingsausbildung sind nicht angefallen, da die freie Lehrstelle 
im Technischen Dienst nicht besetzt werden konnte. 

6150.3101.00 Der allgemeine Materialbedarf ist günstiger ausgefallen. 

6150.3132.00 Aufgelaufene Kosten für verschiedene Projekte, die demnächst mit einem Kreditantrag erläutert werden.  

 

7 Umwelt, Raumordnung 

 

7101.3143.00  Verschiedene Wasserleitungsbrüche haben zu Mehraufwendungen geführt. 

7101.9011.00 Der geplante negative Abschluss im Wasserwerk ist tiefer ausgefallen und wird aus der Spezialfinanzierung gedeckt. 

7201.9011.00 Der geplante negative Abschluss der Abwasserbeseitigung ist leicht angestiegen und wird aus der Spezialfinanzie-
rung gedeckt. 

7301.9011.00  Der erwartete Aufwandüberschusses hat sich in Grenzen gehalten. Dieser wird vollumfänglich der Spezialfinanzie-
rung belastet. 

7710.3130.00 Die Kremationskosten werden den Gemeinden in Rechnung gestellt. 

7710.4260.00 Die Weiterverrechnung an die Hinterbliebenen führt zu Mehreinnahmen. 

7900.3132.00 Eine allfällige Reserve musste nicht in Anspruch genommen werden. 



 

8 Volkswirtschaft 

8120.3143.00 Die Spülen der Meliorationsleitungen ist günstiger ausgefallen als geplant. 

8140.3637.00 Die Gemeinde Auenstein leistet einen Beitrag von CHF 50.00/Bienenvolk an die Bienenzüchter. 

8140.3637.03 Aufgrund einer neuen Biodiversitätsvereinbarung leistet die Gemeinde einen jährlichen Beitrag.  

8200.3141.00 Die Aufwendungen beim Waldwegunterhalt sind äusserst hoch ausgefallen. Die angefallenen Kosten wurden von der 
Ortsbürgergemeinde und der Einwohnergemeinde getragen. 

8900.4120.XX Die gesamte Vergütung der Inkonvenienzentschädigung ist der Mehrwertsteuerpflicht unterstellt, was zu einem wei-
teren Ertrag führt. Die Verpflichtung für die Rekultivierung gemäss Vertrag 2018 haben zu einer weiteren Einlage 
beigetragen. 

 

9 Finanzen, Steuern 

9100.318X.XX  Die Wertberichtigungen beim Steuerinkasso konnten im Rahmen gehalten werden.  

9100.40XX.XX  Siehe Erläuterung unter b) Steuerertrag und die ausführlichen Bemerkungen im Vorbericht. 

9101.40XX.XX Siehe Erläuterung unter b) Steuerertrag und die ausführlichen Bemerkungen im Vorbericht. 

9610.340X.XX  Die Vergütungszinsen für Guthaben aus den Steuerveranlagungen sind stark gestiegen. Weiter hat der Gemeinderat 
den Zinssatz für die internen Verzinsungen auf 0.5 % festgelegt. Ebenfalls werden die aufgelaufenen Marchzinsen 
der hängigen Darlehen berechnet. Für den Erhalt der liquiden Mittel mussten kurzfristige Kredite aufgenommen wer-
den. 

9610.3440.00 Eine Beteiligung hat ein Wertberichtigung erfahren. 

9610.4400.00 Aufgrund der aktuellen Zinssituation konnte für die liquiden Mittel kein Ertrag erzielt werden. 

9610.4401.00 Der Zinsertrag aus den Verzugszinsen der Steuern bewegt sich im Rahmen des Budgets. 

9610.4402.00 Bei einer Beteiligung erfolgte eine Dividendenausschüttung. 

9950.4290.00 Die Gemeinde erhalten einen Steuerausgleich bei den juristischen Personen.  

9990.9000.00 Aufgrund des Rechnungsergebnisses muss ein Bezug aus dem kumulierten Eigenkapital gemacht werden. 



























































































































































































Anhang zur Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde 

1. Eventualverpflichtungen/ -Guthaben / Bürgschaften / Leasing 

GV-Beschluss Art der Verpflichtung/Guthaben zugunsten von Laufzeit Betrag 

 
15.06.2018 

 
Abbauentschädigung Jura-Cement-Fabriken AG 
Abbauvertrag zwischen der Jura-Cement-Fabriken AG und den Einwohner- und 
Ortsbürgergemeinden Auenstein und Veltheim. Rückstellungsverpflichtung von CHF 1.00 
pro abgebaute Kubatur für zukünftige Rekultivierungen nach der Abbauphase. 
 

 
 

unbegrenzt 

 
 

CHF 1.00/m3 

 
01.01.2002 
Personal-
reglement 

 

 
Eventualguthaben gegenüber der Aargauischen Pensionskasse 
Der Bestand bei der Aargauischen Pensionskasse (APK) ist eine versicherungs-
technische Unterdeckung, welche gemäss Dekret des Grossen Rates per 01.01.2008 
auszufinanzieren ist. 
 
Per 1. Januar 2008 wurden folgende Beiträge an die APK überwiesen: 
- Provisorische Ausfinanzierungskosten Anschluss Nr. 90240 CHF 544'979.15 
- Provisorische Vorsorgelösung (Besitzstandwahrung) CHF 192'809.05 
- Provisorische Ausfinanzierung Kindergarten/Einrichtungen 

mit privater Trägerschaft im Kinder und Jugendbereich CHF 95'801.20 
- Definitive Ausfinanzierungskosten Anschluss Nr. 90240 CHF 42'072.60 
- Verzugszinsen 3.14 % gem. § 24 Abs. 2 Pensionskassendekret CHF 1'009.15 
- Definitive Ausfinanzierungskosten Kindergarten/Einrichtungen 

mit privater Trägerschaft im Kinder- und Jugendbereich CHF 2'202.95 
 
Gemäss § 20 des Pensionskassendekretes Abs. 4 und 5 besteht ein Eventualguthaben, 
wenn die Arbeitgeberreserve zur Absicherung der Wertschwankungsreserve zusammen 
mit dem verfügbaren Vermögen die Vorsorgeverpflichtungen und die notwendige 
Wertschwankungsreserve um 5 Prozentpunkte übersteigt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 Jahre 
(ab 1.1.2008) 

 
 

 
 

CHF 352'640.10 
 
 



GV-Beschluss Art der Verpflichtung/Guthaben zugunsten von Laufzeit Betrag 

 
17.12.1969 

 
Abwasserverband Region Lenzburg 

 § 11 der Satzungen 
Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haftet vorab das Verbandsvermögen. Die 
Verbandsgemeinden haften subsidiär nach Massgabe der Verteilungsschlüssel gem. Art. 
15 und 27. 
 

 
 

unbegrenzt 
 

 
 

Verbindlichkeiten 
des Verbandes 

 
17.06.2021 

 
 

 
Gemeindevertrag über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz 
Region Lenzburg 
Absatz G Kostenverteilung 

 § 19 Verteilung der gemeinsamen Kosten 
 

 
 
 

ab 01.01.2022 
 

 
 
 

Kostenverteilung gem.  
§ 19 des Vertrages 

 
14. Juni 1985 

 

 
Eventualverpflichtung gegenüber Brugg Regio 

 § 16 der Satzungen 
Subsidiäre Haftung der Verbandsgemeinden im Verhältnis der Kostenanteile. 

 
 

unbegrenzt 
 

 
 

Verbindlichkeiten im 
Verhältnis des 
Kostenanteils 

 
 

20.11.2012 
 

 
Gemeindevertrag zur Führung des Regionalen Zivilstandsamtes Brugg 

 Art. 7 des Vertrages 
Kostenbeteiligung Betrieb und Unterhalt gem. Einwohnerzahlen Ende Jahr. 
 

 
 

ab 01.01.2014 
 

 
 

Kostenverteilung nach 
Einwohnerzahlen 

 
17.06.2011 

 
Gemeindeverband Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal 

 §§ 24 und 25 der Satzungen 
Vorab haftet das Verbandsvermögen, subsidiär die Verbandsgemeinden im 
Verhältnis der letzten drei Jahre geleisteten Verbandskosten 

 
 

ab 01.01.2022 
inkl. Musikschule 
und Logopädie 

 
 
 

 
27.08.2020 

 
Jurapark Aargau 

 Stärkung der Gemeinden, Gewerbes und der ganzen Regionen 

 
 

10 Jahre 

 
 

Kostenbeteiligung  
CHF 5.00/Einwohner 

 
 

25.11.2005 
 

 
Beteiligung Medizinisches Zentrum Brugg 

 10 Namenaktien à CHF 1‘000 

 
 

unbegrenzt 

 
 

CHF 10‘000 
 



GV-Beschluss Art der Verpflichtung/Guthaben zugunsten von Laufzeit Betrag 

 
28.06.2001 

 
Publis Public Info Service AG  

 Aktionärsbindungsvertrag Punkt 4 (Beteiligung am Aktienkapital mit je CHF 2.00 
pro Einwohner, jeweils aufgerundet auf die nächsten CHF 1‘000.00. 

 Dienstleistungsvertrag 

 
 

CHF 3‘000 
 

unbegrenzt 

 
 

CHF 3‘000.00 
Aktienwert 

CHF 1.00 / Einwohner 
Jährlicher Beitrag 

 
 

16.02.2007 
 
Gemeindevertrag über die Gewährleistung der lokalen Sicherheit durch die 
Regionalpolizei Lenzburg 

 § 6 Kostenverteilung 
Die beteiligten Gemeinden leisten jährliche Beiträge nach Einwohnerzahlen per 01.01. des 
Rechnungsjahres. 
 

 
 
 

unbegrenzt 
 

 
 
 

Kostenverteilung nach 
Einwohnerzahlen 

 
24.11.2006 

 

 
Leistungsvereinbarung an den SPITEX-Verein Rupperswil-Hunzenschwil-
Auenstein und Kinderspitex Nordwestschweiz 

 Pkt. 4 Betriebsbeitrag der Gemeinde 
Jährliche Festlegung des Betriebsbeitrages, Basis Vorjahresrechnung und Budget des 
Vereins. Der Beitrag errechnet sich nach dem Leistungserbringer-Prinzip. 
 
 
 
 

 
 
 

unbegrenzt 
 

 
 
 

Verbindlichkeiten des 
Verbandes 

 
13.06.2003 

 

 
Vereinbarung der Gemeinden Rupperswil und Auenstein über eine gemeinsame 
Feuerwehr Rupperswil-Auenstein 

 § 17 Kostenverteiler 
Kostenverhältnis der Einwohnerzahl, Stichtag 31.12. des Vorjahres. 
 

 
 
 

unbegrenzt 
 

 
 
 

Kostenverteilung nach 
Einwohnerzahlen 

 
16.06.2000 

 
Gemeindevertrag über die Führung eines gemeinsamen Steueramtes der 
Gemeinden Auenstein und Veltheim (16.03.2018) 

 § 11 des Vertrages 
Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre auf Ende einer Amtsperiode. 
 

 
 
 

unbegrenzt 

 
 
 

Kostenteilung nach 
Steuerpflichtigen 



GV-Beschluss Art der Verpflichtung/Guthaben zugunsten von Laufzeit Betrag 

 
25.11.2011 

 

 
Alters- und Pflegeheim Länzerthus AG 

 § 8 des Aktionärsbindungsvertrages 
 Aktionärsbindungsvertrag zwischen den Gemeinden: 

Auenstein/Hunzenschwil/Rupperswil/Schafisheim 
 257 Namenaktien à CHF 100.00 

 
 

10 Jahre 
(Kündigung mind. 
3 Jahre vor Ab- 
lauf, ansonsten 

läuft dieser 5 Jahre 
weiter) 

 

 
 

gem. Verteilschlüssel 

 
20.06.2014 

 
Alters- und Pflegeheim Länzerthus AG 
Bürgschaft für Neubau Alters- und Pflegeheim Länzerthus mit subsidiärer Haftung der 
vier Trägergemeinden Auenstein, Hunzenschwil, Rupperswil und Schafisheim. 

 
10 Jahre 

 
CHF 1'029’600 

 
16.11.2012 

 
Schwimmbad Rupperswil-Auenstein 
Gemeindevertrag über den Betrieb eines gemeinsamen Schwimmbades in Auenstein. 
 

 
 

unbegrenzt 

 
 

Kostenverteilung nach 
Einwohnerzahlen 

 
 

1975 
 

 
Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region Aarau-Lenzburg 

 § 23 der Satzungen vom 19. Juni 2002 

 
 

unbegrenzt 
 

 
 

Vorab das Verbands-
vermögen/anteils-mässig 
nach der Haftungsquote 

 
Juli 2025 

Vertragsdatum 

 
Betriebsvertrag Aabach/Central Taxi GmbH 
Führung eines Ruf-Taxis ab Bahnhof Wildegg 

 
 

unbeschränkt 

 
 

CHF 25.00 
pro Einwohner/Fahrt 

(inkl. MWST) 
 

 
25.08.2015 

Vertragsdatum 

 
Wartungsvertrag Informatik-Software HISoft 
Hürlimann Informatik AG, Zufikon 

 
 

01.01.2016 bis 
31.12.2022 

 

 
 

Jährlicher Betrag 

 
26.06.2002 

Vertragsdatum 

 
Kommunikationsvertrag ADSL-Verbindung KOMKA 
Departement Finanzen und Ressourcen, Abteilung Informatik, Aarau 

 
 

20.03.2003 bis 
unbegrenzt 

 

 
 

Jährlicher Betrag 



GV-Beschluss Art der Verpflichtung/Guthaben zugunsten von Laufzeit Betrag 

 
07.08.2009 

Vertragsdatum 

 
Weber Solutions AG 
Service Level Agreement (für Informatikdienstleistungen) 

 
01.09.2009 bis 

unbegrenzt 

 
Jährlicher Betrag 

 
31.08.2004 

Vertragsdatum 

 
Olaer (Schweiz) AG 
Wartungsvertrag Druckschlagdämpfer Pumpwerke Auenstein 
 

 
 

01.01.2004 
Unbegrenzt 

 

 
 

Jährlicher Betrag 

 
07.02.2023 

Vertragsdatum 
 

 
Orstbürgergemeinde Auenstein 
Baurechtsvertrag Parz. 372 für die Kinderbetreuungseinrichtung (Baute) mit einer 
Laufzeit bis 31.03.2057 mit Verlängerungsoption um 10 Jahre. 
 

 
07.02.2023 bis 

31.03.2057 
Option 10 Jahre 

 
gratis 

 
  



2. . Bemerkungen zur Bewertung von Aktiv- und Passivkonten 

Konto-Nr. Bemerkungen zu Aktivkonten 

 
100 

 
Flüssige Mittel 
Die flüssigen Mittel haben aufgrund der laufenden Projekte abgenommen. 
 

 
1010 

 
Forderungen 
Die Forderungen liegen im Rahmen der Vorjahre. Die Fälligkeiten bewegen sich ebenfalls mehrheitlich im Folgejahr. 
 

 
1011 

 
Kontokorrente mit Dritten 
Aufgrund der Schenkung der Ortsbürgergemeinde konnte die Schuld der Einwohnergemeinde gegenüber der Ortsbürgergemeinde in 
ein Guthaben verwandelt werden, das durch die guten Abschlüsse der Ortsbürgergemeinde laufend reduziert wird. Für das Jahr 2025 
ist jedoch bei der OBG ein Verlust zu verbuchen. 
 

 
1012 

 
Steuerforderungen 
Die Bruttodarstellung der Steuerforderungen führen zu Schwankungen. Zusammen mit den Steuerabrechnungskonti in den Passiven 
ergeben sich Ausstandspositionen unter dem kantonalen Durchschnitt. 
 

 
1019 

 
Übrige Forderungen 
10191.02 Die Erschliessungsplanung Rütigasse/Neumatt führt zu einem Guthaben gegenüber der Bauherrschaft. 
10191.03 Bestand REKA-Checks für die Mitarbeitenden. 
10192.99 Die Abrechnungen der Mehrwertsteuer für die Werke führen zu einem Guthaben gegenüber der Eidg. Steuerverwaltung. 
 

 
  



Konto-Nr. Bemerkungen zu Aktivkonten 

 
104 

 
 

 
Aktive Rechnungsabgrenzungen 
Mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM 2) werden Transitorische Konten geführt. 

 
10800 

 
Grundstücke Finanzvermögen 
Siehe Anlagebuchhaltung. Die Bewertung der Liegenschaften wird in jeder Amtsperiode überprüft (letztmals im Jahr 2022) und sind in 
der Anlagebuchhaltung enthalten. 
 

 
14 

 
Verwaltungsvermögen 
Die Positionen des Anlagevermögens werden in der Anlagebuchhaltung geführt. 
 

 
14000/14040 

 
Grundstücke/Gebäude Anlagevermögen 
Die Anpassungen der Grundstückswerte, der Gebäudewerte und der Aufwertungsreserve Grundstücke im Eigenkapital werden 
ebenfalls in jeder Amtsperiode überprüft (letztmals im Jahr 2022) und sind in der Anlagebuchhaltung enthalten. 
 

 
14560 

 
Darlehen und Beteiligungen 
Publis Public Info Service AG: Die Gemeindeversammlung hat am 22. Juni 2001 einer Beteiligung an der Publis Public Info Service 

AG mit einem Aktienkapital von nominal 3'000 Franken zugestimmt. 
 
Altersheim Länzerthus AG: Die Gemeindeversammlung hat am 25. November 2011 einem Aktionärsbindungsvertrag zwischen 

den Gemeinden Auenstein, Rupperswil und Hunzenschwil zugestimmt. Der Gemeinde Auenstein 
wurden 257 Namenaktien zum Nennwert von CHF 100.00 geschenkt. 

 
Med. Zentrum Brugg AG: Die Gemeindeversammlung hat am 25. November 2005 einer Aktienkapitalzeichnung im Umfang von 

10 Aktien à je 1'000 Franken für das Medizinische Zentrum in Brugg zugestimmt. 
 

 
  



Konto-Nr. Bemerkungen zu Passivkonten 

 
20000 

 
Laufende Verbindlichkeiten 
Die Kreditorenausstsände per Ende 2025 sind aufgrund der laufenden Investitionen gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen. 

 
20010 

 
Kontokorrente mit Dritten 
Siehe 1011. 
 

 
20020 

 
Steuerabrechnungskonten 
Siehe 1012. 
 

 
20022 

 
Übrige 
20022.99 MWST Abrechnungskonto: Im Jahr 2025 besteht eine Schuld. Hier handelt es sich um Schulden aus dem MWST-Umsatz aus 
dem 4. Quartal 2025 gegenüber der Eidg. Steuerverwaltung in Bern. 
 

 
20110 

 
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen 
Darlehen KVA: Hier handelt es sich um ein Darlehen im Zusammenhang mit dem Neubau des Mehrzweckgebäudes 

«Bündte», das zur Rückzahlung fällig wird. 
 

 
204 / 205 

 
Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen 
Siehe 104. 
 

 
20640 

 
Langfristige Darlehen 
Darlehen KVA: Hier handelt es sich um Darlehen im Zusammenhang den geplanten Investitionen für die Wasserwerke und die 
Darlehen SUVA:  Abwassbeseitigung sowie für die Erweiterung des Schulhauses «Bündte», die noch nicht fällig zur Rückzahlung 

sind. 
 

 
20920.02 

 
Rückstellungsverpflichtung Rekultivierung Abbaugebiete JCF 
Im Zusammenhang mit dem Abbau wurde eine Rückstellungsverpflichtung von CHF 1.00 pro abgebauter Kubatur für zukünftige 
Rekultivierungen nach der Abbauphase eingerichtet. 
 



Konto-Nr. Bemerkungen zu Passivkonten 

 
20920.04 

 
Zuwendungen 
Bei diesen Positionen handelt es sich um Spenden, Gaben, Geschenke oder Legate eines Dritten, bei denen sowohl das Kapital als auch 
die Erträge für einen öffentlichen Zweck verwendet werden dürfen. Diese werden jährlich verzinst. 
 

 
20920.05 

 
Fonds Verein der Kommissionen 
Hier handelt es sich um einen Depotfonds, der unverzinst der Gemeinde übergeben wurde und dem öffentlichen Zweck dient. 
 

 
2900 

 
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe 
Hier handelt es um geäufnete Mittel von integrierten Eigenwirtschaftsbetrieben der Einwohnergemeinde, die intern verzinst werden. 
 

 
2950 

 

 
Eigenkapital Aufwertungsreserven 
Die Aufwertungsreserve ist durch die Aufwertung der Investitionen über die letzten 20 Jahre im Zusammenhang mit der Einführung 
des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM 2) entstanden. Durch erneute Abschreibungen auf den Aufwertungen bildet die 
Aufwertungsreserve integrierenden Bestandteil des Eigenkapitals. Dieses wurde im Jahr 2023, gemäss Vorgabe des DVI, dem 
kumulierten Eigenkapital gutzuschreiben.  
 

 
29990 

 
Kumulierte Ergebnisse 
Die kumulierten Ergebnisse sind aus den Überschüssen der Vorjahre entstanden und bilden das Eigenkapital zur Verwendung von 
Aufwandüberschüssen. Ebenfalls sind die Neubewertungen der Liegenschaften aus dem Finanzvermögen und die 
Aufwertungsreserven allgemeiner Haushalt in die kumulierten Ergebnisse geflossen. Der Kontostand der kumulierten Ergebnisse bildet 
eine gute Grundlage zur Deckung allfälliger Aufwandüberschüsse. 
 

 
 
 



Rückstellungen Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde 
1. Aktive Rechnungsabgrenzungen 

Konto Abgrenzungen Laufzeit Betrag 

 
1.10410.00 

 
RA Sach- und Betriebsaufwand 
Keine Abgrenzungen. 
 

 
 

2025 / 2026 

 
 

CHF 0.00 
 

 
1.10420.00 

 
RA Steuern  
Steuereingänge im neuen Buchungsjahr, die noch in die Steuerabrechnung 
einzufliessen haben, müssen abgegrenzt werden. 
 

 
 

2025 / 2026 

 
 

CHF 98'437.71 

 
1.10450.00 

 

 
RA Sach- und Betriebsaufwand 
Im Zusammenhang mit der Konzessionsentschädigung der AEW Energie AG sind 
die Entschädigungen für das zweite Semester 2023 noch nicht eingetroffen, was 
zu einer Abgrenzung führt. 
 

 
 

2025 / 2026 
 

 
 

CHF 20'000.00 
 

 

 

 

  



2. Passive Rechnungsabgrenzungen 

Konto Abgrenzungen Laufzeit Betrag 

 
1.20410.00 

 
RA Sach- und Betriebsaufwand 
Keine Abgrenzungen. 
 

 
 

2025 / 2026 
 

 
 

CHF 0.00 

 
1.20420.00 

 
RA Steuern 
Die integrierte Sicherung des Grundpfandrechts ist abzugrenzen. 
 

 
 

2025 / 2026 
 

 
 

CHF 198'330.75 

 
1.20440.00 

 
RA Finanzaufwand/Finanzertrag 
Da die Rechnungsstellung für die Darlehenszinsen aus zwei langfristigen 
Darlehen nur per Fälligkeitsdatum erfolgt sind, sind die Marchzinsen 
abzugrenzen. 

- SUVA Darlehen, Marchzins 03.07.2025 – 31.12.2025 CHF   6'675.00 
 

 
 

2025 / 2026 
 

 
 

CHF 6'675.00 
 

 
1.20510.00 

 
Kurzfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals 
Die persönlichen Zeitsaldi der Mitarbeitenden (GLZ/Ferien) werden abgegrenzt. 
 

 
 

2025 / 2026 
 

 
 

CHF 25'797.10 

 



Gemeinde Auenstein 

   

ZUSÄTZLICHE ANGABEN JAHRESRECHNUNG 2025 
 
ANLAGEKATEGORIEN 
 
Die verwendeten Anlagekategorien entsprechen dem Anhang 1 der Finanzverordnung (§20 Abs. 1 FiV)  

 
 
AKTIVIERUNGSGRENZE 
 
Die im Rechnungsjahr für die Gemeinde Auenstein geltende Aktivierungsgrenze von CHF 50’000 leitet 
sich aus § 5 der Finanzverordnung ab. 
 
 
WERTBERICHTIGUNGEN 
 
Die vorliegende Jahresrechnung enthält eine pauschale Wertberichtigung, basierend auf 
Erfahrungswerten aus Vorjahren, von 3 % (Vorjahr 4 %) auf Steuerforderungen, was bei einem 
Ausstand von CHF 558'896 einem Betrag von CHF 15'911 entspricht. 
 

Kat. Anlagekategorie Abschreibungsdauer in Jahren 
1 Grundstücke keine planmässige Abschreibung 
2 Gebäude, Hochbauten 35 
2a Containerbauten, Fahrnisbauten 20 
2b Heizsysteme, Photovoltaikanlagen 20 
3 Strassen, Plätze, Friedhof 40 
3a Naturstrassen (nicht asphaltierte Strassen) 10 
3b Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) 20 
3c Kunstrasenplätze 10 
4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten 50 
4a Fernwärmenetz 35 

5 
Installationen, Ein- und Ausbauten 
bei Gebäuden 10 - 15 

6 Abfallanlagen (Installationen, Einbauten) 30 

7 Mobilien, Maschinen, Ausstattungen, allgemeine 
Fahrzeuge 

5-10 

8 Spezialfahrzeuge (Strassenreinigung) 15 

8a Kleintanklöschfahrzeug, Kommandofahrzeug, 
Strassenrettungsfahrzeug 

15 

8b 
Schweres und überschweres Pikettfahrzeug, 
schweres Schlauchverlegerfahrzeug, Wechsel-
ladefahrzeug 

25 

8c andere Feuerwehrfahrzeuge 20 
9 Immaterielle Anlagen, Software 5 
10 Orts- und Regionalplanungen 10 
11 Informatik- und Kommunikationssysteme 3 – 5 
11a Datenübertragungsnetze 15 - 25 
12 Investitionsbeiträge nach Nutzungsdauer des Objektes 
12a Anschlussgebühren 20 
13 Anlagen im Bau keine planmässige Abschreibung 
14 Darlehen des Verwaltungsvermögens keine planmässige Abschreibung 
15 Beteiligungen, Grundkapitalien keine planmässige Abschreibung 

16 Abweichungen zu den vorgenannten Kategorien 
und/oder Abschreibungsdauer 

Mit Zustimmung des Departements 
Volkswirtschaft und Inneres 


